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Die 18. Hauptversammlung des Deutschen
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe

in Berlin.
Der Dcutsche Arbeitgeberbund für eias Baugewerbe

hielt am 19. April 1917 seine 18. ordentliche Haupt
versammIuI1g in Berlin im Ballkettsaal des Weinhauses
"Rheingold" ab. Der sehr gute Besuch aus allen Teilen
des Reiches bewies das rege Interesse, das die Bundes
mitglieder auch während des Krieges an den Arbeiten
ihrer Organisation nehmen. Die befreundeten Arbeit
geberverbände des verbÜndeten und neutrajen Aus
landes hatten zu ihrem Bedauern der an sie ergangenen
Einladung durch Entsendung von Vertretern wegen der
Kriegsverhältnisse nicht Folge leisten können.

Leiter der Versammlung war der Vorsitzende des
Bundes, Herr Architekt und Maurermeister E. Behrcns
Hannover. Er wies in seiner BegrÜßungsansprache auf
den Ernst der, Stunde und die gewaltigen Aufgaben hin,
die dem Baugewerbe bei der Verteidiguug unseres
VaterJandes gestellt sind. Trotz mannigfacher Schwie
rigkeiten konnte das Baugewerbe diesen Aufgaben bis
zur Stunde gerecht werden, nicht zuJetzt dank der frcu
digen Bereitwilligkeit eier Bl1l1desmitgHeder, ihre cig;enen
Interessen dem jetzt allein maHg-eblichen unterzuordnen,
unsere Feinde zur Einräumung eies Piatzes, der dem
deutschen Volke in der Welt gebÜhrt, zu zwingen, nach
dem Haß und Neid sie unfähig" gemacht haben, unsere
friedlichen \\,irrschaftsbestrehungen anzuerkennen. Unter
diesem Gesichtspunkt werden auch in Zukunft die Mit
g-lieder des Bundes ihre pmchten erfüllen.

Hierauf berichtete der Verwaltuugsdirektor des
Rundes, Dr. froehner-Berlin, über die Tätigkeit des
Bnndes im abgelaufenen Geschäftsjahre. Es sei daraus
das Vlichti,'2;ste envähnt. Dic außerordcntliche HauPt
versammlung des Deutschen Arbeitgcbcrb!!lldes für das
Baugewerbe am 18. Mai 1916 in Hannover genehmigte
mit sehr großer Stimmenmehrheit die im r eichsamt des
Innern von den Verhandlungskomrnissionen des Bundes
und der Zentralverbände der J3auarbeiter am 3.14. i'v1ai
1916 getroffene Vereinbarung Über die Verlängenmg des
Ende März 1916 abgelaufenen I(eichstarifvertrages iiir
das Bangewerbe. Da auch die Arbeiterverbände im
Laufe des Monats Mai ihre Genehmigung erteilten, war
die neue Grundlage für ein weiteres geordnetes Zu
sammenarbeiten bis Ende März 1918 gescl1afieu. Im
tlinblick auf mancherlei trÜbe Erfahrungen der ver
gangenen Jahre hatten die Bundesvertreter darauf
uringen müssen, daß die Vertragsparteien in dem Ab
kommen vom 3.14. 1\ ai 1916 sich ausdriickHch vcr
pflichteten, Bestrebungen, die auf Oberschreitllng oder
Herabsetzung der Tariflöhne und der vereinbarten
Kriegszulage hinausliefen, weder anzuregen noch zu
llnterstützen.

Der Mangel an Arbeitskräften brachte dem Bau
gewerbe, namentlich den kleineren Unternehmern, ernste
Schwierigkeiten. Die Notwendigkeit, zur Erzeugung des
gesteigerten Iieeresbedarfs Neubauten auszufiihren und
in erster Linie für diese Arbeitskräfte freizumachen.
führte zu einer Einschränkung, vielfach auch zu einem
völligen Verhot der privaten BanWtit(keit durch die
Mehrzahl der stellvertretenden OcneraIi olIlmaJ]dos. Der
Einwirkung des Bundes auf das KgJ. Preußische Kriegs
ministerium bzw. das nach Erlaß des lii!fsdienstgesetzes
zuständige Kriegsarbeitsamt ist es zu dankeu, daß hier
bei Härten vermieden wurden und elen Unternehmern

z ur Ausführung der notwendigen R.eparaturarbeiten, ein
Stamm von etwa 25 v. tI. der vorher beschäftigten Ar
beiter belasscn wurde.

Zur Beratung in aUen baugewerblichen Fragen
wurde dem Kriegsamt Berlin sowie den einzelnen Kric"'s
amtstellen Beiräte aus je zwei erfahrenen fachleuten
des Maurcr-, Zimmerer- und ßetonbaugcwerbes zur
Verfügung gesiellt und von diesen angenommen.

Es folgte ein Bericht des Vorsitzmdrm des bis
herigen wirtschaftlichen Ausschusses des Blmdes, fiof
zimmermeisters :E. NOJt:k - Dresden Über die erfolgte
Griindung des Deutschen WirtschaftsDtlndes iür das
Baugewerbe, der den Zweck hat, die gemeinsamen Be
rufsinteressen der deutschen Baugewerbetreibenden
insbesondere auf dem Gebiete wirtschaftlicher und wirt
schaftspolitischer fragen zu wahren, unter Ausschluß
aller frageTI, die sich auf die Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen beziehen, sowie der fragen, deren
Bearbeitung auf Grund der Vorschriiten der Ge\verbe
ordnun,e; für das Deutsche Reich den Innungen obliegt.
Von der TiWgkeit des mit Gründung des \Virtschafts
bundes aufgeJöstcn wirtschaftJichen Ausschusses des
Deutschen Arbeitgeberbundes fÜr das BallgeWerbe seien
besonders erwähnt die Bemiihuvgcn 11m Einführung ein
heitlicher Al1sschreibungsbedingungcll, (He flilch jahre
1;: l1ger Arbeit nunmehr einen Erfolg versprechen, ferner
ehe \Vahrnehmung der Verbraucher interessen in der
Zementfrage.

An den Gericht schlaB sich eine Aussprache übe:r die
ne lien forderungen der Bauarbeiter-Zentralvcrbände an.
Dieselben hatten sich im februar d. J. an das R.eichsamt
des Innern mit der Bitte UI11 fjnleitullg neuer Verhand
Jungen über die Erhöhung Jer bisher gezah!ten Tcucnl1lg:-;
zulage gewenuet. Hatten die Arbeiter aue!] nach dem
Abkommen vom 3./4. j\-lai 1916 bis Ende März 1918
kein Recht auf eine Erhöhung-. so zeigte sich
doch allgemein unter den Teilnehmcrn der Ver
sammlung unter \VÜrdigtmg der schwierigen Kriegs
ycrhältnisse dIe Neigung, den Arbeitern entgegen
zukommen. Im Hinblick darauf, daß seitens der
Unternehmer mit einer neuen TeuerungszulLlge nach
dem erwähnten Abkommen nicht gerechnet werden
konnte, und daß sie <luch tatsächlich in ihrer fVlehrz d]1
außerstande sind, die sich fÜr dic la11fenden VertrÜge
alls einer Neubcwililgung ergebenden Mehrkosten selbst
zu tragen, hielt es die Vcrsammlunf{ jedoch cJnstlnuTII).(
fiir unerlÜßliche Vorbedingung, daß diese Lasten von den
Bauherren, zurzeit i"st nur Behördcn und Unternehmnn
g-en der R.iistuugsil1dustrie, fibernommen werden. Ober
die Dauer, Iiöhe und Art der neuen Zulage rand eine
eingehende Besprechung statt. bei deren S hl11ß die drei
Gundesvorsitzenden als Verhandlungsausschuß bestimmt
und zum Abschluß eine  neuen Abkommens bevoll
mächtigt wurden.

Die am Nachmittag fortgesetzten Verhandlungen
wurden eingeleitet durcll kritische Betrachtungen des
Regierungsrats Prof. Dr. Lcidig-Berliu Über d:.:is Iiilfs
diensh;-esctz. Der Vortragende fand lebh;:dtes Interesse
seitens der Versammlung.

Als erster Vorsitzender \\emde Architekt Hud
1\lamcrmeister E. Behrens-tIaul1over' fÜr die näcbstCi!
drei Jahre \vicdcrge\vählt. Die Versannnlung nahm bei
dieser GeJcgenheit Veranlassung, Herrn Behrens ihren
Dank für seine bisherige energische Amtsführnng aus
zusprechen.

Die erforderlidlcn Neuwahlen inr den Vorstand,
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GeschäftsfÜhrenden Ausschul] und Rechnungsprüfullgs
ausschuß ergaben durchweg \Vicdcrwahl der betreffen
den BundesmitgIicder.

Über die RechnungsprÜfung erstattete Mal1rer- lLnd
Zimmermeister Plötz-Stettin Bericht. Der VOll ihm bc
antrLlgtcn Entlastung des Bundesvorstandes lIud der Cie
schäitsfi\hrnng wurde zugestimmt. Anschließend bcgriin
dete der VerwJ!tungsdfrcktor des Bundes, Dr. frochncr
ßerlill, den Vorat1schlag für 1917, der in Einnahme und
AusJ,!;abe mit 97200 dt abschließt. Der Voranschlag
wurde genchmitJ:t lind damit gleichzeitig der bisherige
ßeitragssmz. DIe Versammlung stimmte auch dem ihr
bekanntgegebenen Vertrag Über die Iierausgabe einer

Bundeszcitllng zu, die nach Beendigul1   des
als Wochenschrift erscheinen und aUen BUllues

l1ncntge!tlfeh Übersandt werden so!!.
über die cliolgtc GrÜndung der Deutschen tIaupt

bank fÜr Hvpothc1 cnschlltz A.-G. im November 1916
berichtete der crste stc!!vcrtretende Vorsitzende des
Bllndes, Architekt und Baumeister L. Popp-Nürnberg;.

Die \VahI des Ortes für die nächste Hauptversamm
lung, \J'!urde dem Bundesvorstand Überlassen.

Der VorsitzC!ldc schloß gegen 4i/  Uhr die Ver
samm!llng und gedachte in einem Schlußwort nJ1serer
tapfercJ1 Krieger vor dcm feinde, deren unerschÜtterte
I=1 es tlKkeit elen fortgang. des dcntschen Wirtschafts
lebens  ewahr!cjstct, und brachte ein Huna aus auf den
Kaiser nnd unsere \\lehmwcht, das VOll der VersamI11
Jung- begeistert aufgcl10mmen wurde. Mch.0=0
Wer trägt die Gefahr für den Untergang

unfertiger Bauten?
\VerlTI ein unfertig-es Bauwerk durch Einsturz, Brand

oder einen sonstigen Umst<md untergeht, so richtet sich
('je frage der Haftung- in erster Linie na.:h dem Ver
schulden. Der BesteHer lind der Unternehmer stehen in
tl1lem vertragJichen r echtsvcrhmtlIis und haben einander
fiir Vorsatz und fahrJassigkcit einzustehen lind bei Ver
lragsverletzllngen Schadenersatz zu leisten.

Trifft den Unternehmer ein VerscfJl][den, indem er
das Bauwerk mangelhaft ausfiihrte ouer indem Cl'
mangelhafte Werkstoffe verwendete Imd die Mangel
hattigkeit schuldhafterweise nicht ft:stgestellt hat, so hat
er auf seiner Seite den Vertrag JÜcht erfüllt; er kann
keinenVergtitung:sanspruch verlangen, ist zur nochlIlaligen
Enichtung des Bauwerks verpflichtet und muR dem Be
steHer den Schaden ersetzen, der dU11 aus der ver
späteten fertigstellung des BmlwerJ.;:s erwächst. Es
liegt übrigens nicht notwendig ein Verschulden des
Unternehmers vor, wenn die von ihm gelieferten Ball
stoffe mange1haft waren und etwa den Einsturz des Bau
werks verursacht hatten; liegt das Verschulden nur am
Lieferer der Baustoffe nnd trifft den Unternehmer durch
Versäumung seiner Untersuchungspflicht kein mitwirken
des Verschulden, so hat der Unternehmer nicht für
fremdes VerschuJden einzustehen.

Wenn umgekehrt der Untergang des unfertigen Bau
werks aLtr ein Verschulden des Bestellers zurückzuführen
ist, wenn er ctwa bau fähigen Baugrund zusicherte, so daß
eier Unternehmer kpine Prüfung mehr vornahm, und wenn
der Boden dmm tatsächlich nicht tragfähig genug ist,
oder wcnn der Besteller fahrlässig mangelhafte Baustoffe
]iefert und der Unternehmer dieselben nicht zu prüfen

braucht oder die Mangelhaftigkeit nicht hatte feststellen
können, so kann der Unternehmer entweder seine volle
VergÜtung verlangen und muR sich nur die ersparten
Aufwendungen anrechnen lassen, oder er kann den Bau
von neucm ausfÜhren uud als Schadenersatz Unkosten
ersatz und angemessene Entschädigung für die bisher
geleistete Arbeit fordern. Er kann die neue .Wieder
herstellung des Bauwerks ablehnen, wenn es ihm nicht
erwünscht ist wenn er etwa zu einem bestimmten Zeit
punkt hereits 'andere Arbeiten iibernommen hat.

Häufig sind aber <:lUch die Fälle, in denen irgend ein
Verschulden nicht nachzuweisen ist, sondern in denen
ausschließlich der ZufaJl mitgespielt hat. Niemand trägt
die Schulel, wenn etwa während des Banens der Bau
grund versumpft oder wenn durch Blitzschlag das Bau
werk einstUrzt.

Nach   644 BOB. trägt der Unternehmer die Oefahr
bis zur Abnahme des \Verkes. Der Unternehmer kann
daher grundsätzlich keine Vergiitung beanspruchen. Er
ist sogar, wenngleich eine Schadenersatzpflicht nicht be
steht, doch verpflichtet, das Bauwerk von neuern in
Angriff zu nehmen, da CI' ja die vertraglichen Leistungen
bis zur Abnahme des Werkes nicht erfüllt, der Besteller
seinen Erfiilll1ngsanspruch also behalten hat; er kann es
zwar, wcnn cr beispielsweise andere Bauten über
nommen hat, die unaufschiebbar sind, ablehnen. den Bau
selbst auszuführen; er muß dann aber sdnerseits einen
anderen Unternehmer stellen und dem Bestel1er die tler
stellung des Werkes zum vereinbarten Preise ver
schaffen, auch wenn er selbst an den neuen Unternehmer
einen entsprechenden Mehrbetrag entrichten muß. .

Es wäre ungerecht, wenn der Unternehmer auch
dann die Gefahr zu tragen hätte, wenn die Ursache des
Schadens auf seiten des ResteUers liegt, wenn insbeson
dere der Besteller selbst die Baustoffe gibt und diese
mangelhaft sind, ohne daß, wie in dem ersten falle,
fahrlässigkeit vorJieg-t. Dem Untcrnehmer kann die
Tragung der Gefahr zugemutet werden, nur sofern er
selbst arbeitet oder selbst liefert.

Darum bestimmt der   644, daß der Unternehmer
nicht verantwortlich ist für den zufälligen Untergang
und die zufäJ1igc Verschlechterung des von dem Be
steUer gelieferten Stoffes (wozu meiner Meinung nach
auch der Baugrund gehört). VergiituTI:;;sberechtigt ist
der Unternehmer nicht, aber ihn trifft wenigstens kein
weitergehender Schaden.

In vielen fällen werden Bauverträge in der \V1eise
abgeschlossen, daß die Lieferung der Baustoffe nicht
zum Gegenstande des Bauausführungsvertrages gemacht
wird, sondern daß der Bauunternehmer die Bauaus
führung selbständig vergütet erhält und die Lieferung der
Baustofie besonders verrechnet wird.

In diesem Falle würde der Bauunternehmer die
Gefahr für die untergehenden Baustoffe, auch wenn sie
bereits verbaut sind, nicht zu tragen haben, während in
dem anderen faHe, daß für die gesamte Bauausführung
einschiießlich der Lieferung der BanstoHe ein Panschal
preis vereinbart wird, der Bauunternehmer die gesamte
Gefahr trägt und von dem Bauherrn nicht einmal Ver
gütung Hir die bereits angeschafften Baustoffe ver
langen kann.

Die große Oefahr, die durch die Möglichkeit des
Unterganges eines unfertigen Bauwerks begründet wird,
hat vielfach dahin geführt, daß der Bauherr seinerseits
das unfertige Bauwerk versichert. Verpflichtet ist er
dazu nicht; es ist einzig und allein für den Bauunter
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nehmer von Vlert. einen soJchen Versicherungsvertrag
abzllschließen, und eine entgegenstehende Verkehrssitte
hat sich bisher nicht gebildet. (VgL Oberlandesgericht
Stettin im Recht 1907, Nr. 1017). Die Versicherung durch
den Bauherrn \\'iirde dem Bauu.nternehmer-nicht einmaJ
zugute kommen, falls die VersichenmgsgesclJschaIt nicht
vollständig zahlt, da in der Tatsache des Abschlusses
eines Versicherungsvertrages noch nicht eine vertrag-
liehe Übernahme der Geiahr durch den Bauhcrm X\1 er
blicken ist.

Die Qefahr für elen zufäHigen Untergang des Bau
werks geht auf den BesteHer über im Augenblick der
Abnahme. An die SteHe der Abnahme tritt im Bau
wesen vielfach eine ZerIegllng in verschiedene Tei!
abnahmen je nach fertigstellung des Bauwerks.

Kommt der Besteller mit der Abnahme des Werkes
in Verzug, so wäre es ungerechtfertigt, den Bauunter
nehmer. der das Seinige 7.l1r Erfüllung des Vertrages
getan hat, noch weiterhin haften zu lassen. Darum be
stimmt der S. 644 schJjeßHch noch. daß mit dem Annahme
verzuge die Gefahr auf den Besteller übergeht.

Dr. jur. EckstelJJ.c=c
Verschiedenes.

PDr die Praxis.
Spart Sehmiermittel. Oe bo te fü r die Kr i e g szeit.
Achtet überall auf größte Sparsamkeit im Ölver

brauch! Nur dann können unserer Industrie die erforder
Hchen Schmiermittel in ausreichender Menge zur Ver
fiigung gestellt und unsere Truppen genügend mit
Kriegsmaterial versorgt werden.

1. Verwendet nur dichte Ölkannen, die einen Ver
schluß besitzen und das Öl in dünnem Strahl oder
in Tropfenform austreten lassen!

2. Benutzt die Schmiervorrichtungen ordn!!ngsgE'mäß
und bringt das Öl tatsächlich an die SteHe, die ge
schmiert werden soll! Bei Stillstand der Ma
schinen die Dochte aus den Dochtölern heraus
ziehen! Tl'OpföJer absteHen!

3. Verwendet keiu hochwertiges ZylinderöI für
Transmissionen oder an SteHen, Hjr die minder
wertiges Öl genügt!

4. Haltet aUe Sehmieröl beanspruchenden Teile gut
in Ordnung! Rauhe Gleitflächen und stark an
gezogene Lagerdeckel erhöhen den Ölverbrauch.
Ausgelaufene Lager und undichte StopfbÜchsen
lassen viel Öl ungenützt austreten.

5. Bringt überall, wo Öl austritt, Tropisehalen lInd
fangbJeche an und verwendet das aufgefangene
Öl, nötigenfalls gereinigt, für die gleichen Zwecke
wie frisches!

6. Sammelt alle gebrauchten Putzstoffe, damit das
Öl daraus zurückgewonnen wird! Gebrauchte
Putzstoffe dürfen auf keinen fall verbrannt
werden!

7. Seid sparsam bei der Verwendung von Bohrölen
zum Kühlen von Werkzeugen! Häufig ist gar
kein Kühlöl nötig. Für rohe Arbeiten genügt oft
reines Wasser.

8. Seid sparsam mit dem Verbrauch von Putz- und
Reinigungsö!en! Wascht die Hände nicht mit Öl!
Abwischen mit einem gebrauchten Putzjappen
genügt.

Der Sch 1iermittelverbrauch im ßal1gewerbe ist im
allgemeinen nicht groß, aber die Verhältnisse sind hier
ganz wesentlich andere als im fabrikbetriebe, wo
schließlich noch Aufskhtspersonen da sind, die auf eine
Befolgung der gegebenen Anordnllngen achten können.
Im Baugewerbe, wo die zum BtH! verwendeten lVla
schinen auf die einzelnen Bauten verteilt sind, fehlt diesc
Beaufsichtigung, und jeder Arbeiter, der eille solche lvla
schine zu bedienen hat, muß darum immer wieder auf
die vaterländische Pflieht hingewiesen \V rden, im Ver
brauch von Schmiermitteln g r ö ß t e S par sam k e i t
walten zu lassen.

Behördliches, Parlamentarisches usw
Zwecklose Baugesuche. Dem Oeneralkommanclo

gehen immer noch zah!reiche Baugesuche, insbesondere
von ländlichen Besitzern zu, auch trotz Abratclls der
örtlichen Behörden. \ /ir mÜssen mit Material und
Menschenkraft so sparCIl. daß nur ein g-anz geringer
Bruchteil der Bauten genehmigt werden kann, nämlich
nllr solche, welche technisch unbedingt notwendig sind
oder ohne Schaden fÜr die A 1I g e m ei TI h e i t nicht
unterbleiben können. Die meisten ßa[[ esl1che sind des
halb z\vecklos.

Förderung von Kleinhaussiedhmgen und Kleinbauten.
Ein an die Oberpriisidenten und Regierungspräsidemen
g-erichteter Runderiaß des Ministers der öffentlichen Ar
beiten vom 26. März 1917 (abgedruckt im ZentralbJatt
der ßauverwaltung 1917 Nr. 32) ist der r'örderung von
Kleinhaussiedlungen und K!einhausbauten gewidmet.
Unter Hinweis an! den nach dem Kriege dringend not
wendig werdenden Kleinwohnungsbedari werden Leit
sätze aufgestellt, die zUJlächst als I(ichtlinien für die An
lage neuer Siedehmgen, insbesondere bezÜglich der An
ordnung und OestaJrung der Straßen sowie wegen der
baupolizei/lchen Erleichterungen für K!einhäuser im aJi
gemeinen, gedacht sind. Der Minister behält sich aber
vor, wegen der aIJgcmeincn Einführung einer diesen Leit
sätzen entsprechenden Sonderbauordnung für KJeinhaus
ballten demnächst das Erfon:lerJiche zn bestimmen. In
z\vischell soll es Hauptaufgabe aHer beteiligten Stellen
sein, itl erster Linie der Oemeindebehärden, alsbald zu
prüfen. ob und in welchem Umfange mit einem Mangel
an Kleinwohnungen nach dem Krieg-e zu rechnen ist und
welche Baugebiete etwa zur Anlage von Kleinhaus
siedlungen in Aussicht genommen sind. Bei d,er damaeh
nötig werdenden AlIfstelJung entsprechender Bebal1ungs
pläne sind die nellell Leitsätze sinngemäß zu berück
sichtigen. - Die Leitsätze selbst stellen zunächst dIe
Begriffsbestimmung anf, daß unter K!einhäuser solche
\V-ohnungen verstanden werden sol1en, die aus nicht
mehr als zwei Wohngeschossell bestehen und in jedem
Geschoß nur eine geringe Zahl von Kleinwohnungen ent
halten. Als Klcjnwohnl1ngen geJten solche, die nach
Größe, Anordnung, Raumzah1. Raumhöhe llnd Au;.,
stattung den BedÜrfnissen der minderbemitteJteJl B c
vöJkenmg nach ortsiibJicher Auffassung entsprechen.
Kleinhäuser dürfen nicht als Hinterhäuser (Scitcn-,
Mittel-. Quergebäude) errichtet werden. - Dann fo!gcn
Angaben Über die GeJändeerschließung für den Klein
hausbau, also liber Straßenfiihrung und Straßenbreite.
Beiestigung, Entwässerung und Beleuchtung der Str ne!1.
Für die Aufstellung des Bebanungsplanes \verden dir
Fragen behandelt: ob eil1- oder zweistöckige Bauten,
Einzel  oder Doppelhäuser, oder ob Gruppen von
Häusern in geschlossener R.eihe mit Fluchtlinie oder in
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nnrcgclmäßigem Zusammenbau, sowie ferner ob ?ffene,
halboffcJle, geschlosscllc oder  cJl1ischtc Bauweise zu
wähkn sind. - Zum Schluß folgt eine' Zusammen
stellung aller derjc11Ig-cn tedIltisehen ßcstimrnmrgen,
die gegenüber den ßaupolizeiverorclmmgcn, die mehr
aUT den Ban vielstöckiger MiethällSl:r als, auf den
vielfach noch durchaus bodenständigen flachbau in
Ci11- lind zweistöckiger V,Iohnweisc zugeschnitten
::-,iIlU, als b Jcichterung fu1' dcn Kleinwo]l1l11Ugsbau
besondel":::' in Betracht kümmCl1. Mit I{ÜcksJcl1t auf
die Verschiedenheit des KlImas und der Orts
gewohnheiten ist dabei l1::1c11 MbgJichkcit ve1' nieden,bestimmte Maße vielmchr 5('11 es den
Ortspoliteibehörden Überlasscn die den jeweili
ge!! Verhäitnissen im Sinne der neuen Anweisung ent

gC1l3UerCJJ .NL:1ße selbst festzllsetzen. Im
erstn eken sich diese tccJwischcn Vorschriften

auf das Grf!\ld!!llgS- und Kcllermauerwerk, die <wfgehcn
elen \\lände (MaucrsWrkcn), Dranchnaucrll, Deckcn,
Dacher, VorsprÜnge une! Vorbauten, Scholnsicinc und
feuerstätten, \\/phnräumc, Treppen, fenster, Aborte und
Abortgrubeu, \VasservcI sorgung [1J[d Einfriedigungen.
Auch Über [oil1le)[e Vorschriften betreffend Bauvorlagen,
RolJ- uHd Uebrauchsab1lahme uuu baupolizeiliehe Oc
bi.1ltn.'n sind t:rlclchternde Bestirnmunscn \'orgcsc:lJell.

Rechtswesen.
sk. VlIgliick beim Sandbaggern. Das Landgericht

Flensburg- verurteilte (Im 22. t\'ovember 1916 den Bau
unternehmer und Detrlebsleiter O. Kayser wegen fahr w
[jssiger Tötung zu zwei \\lochen Gefängnis. Kayser
leitcte im r-Icrbst 1915 dlC Abtragung des Palastberges "
111 flensburg, wobei am 23. Oktober 1915 der Arbeiter
Scheel' durch Vcrschlitlung unter abrutsche11cIen Sand
massen begraben wtlrde uud ersticktc. Kayser wurde
fiir (hesc!1 UngliicksfaU vCf'111tworLlich gemacht, da er
die oherctJ festen Schichten des abzutragenden Iiiigels
stets hätte abgeschrägt hallen miissen, woduf(.:h größere
Erdrutsche unmöglich gemacht worden wären. Das
Reichsgericht hattc die l evis-ioll des Angeklagten zu
prüfen, eler das Verl1alten de  Getöteten für dessen Tod
als allein ursächlich hinstellte. Das l(cchtsmittel wurde
icdoch als unbegründet verworfen. (Urtcil des Reichs
gerichts yom 19. März 1917. - Aktellzejchcn 3 D. 19/17.
- Nachdruck verboten.)

Bücherschau.
Deutscher Ausschuß iür Eisenbeton. lieft 37: Versuche

mit Eisenbetonbalken zur Ermittlung der \Viderstands
fähigkeit VOI1 Stoßverbinduugell der Eiseneinlagen
(ErgiinzlIngsyerslIche). Mit 37 Abb. und 4 Zahien
tafeil1. Von Geh. liofrat Prof. Schei  Prof. Dipl.-Ing.
Wawrziniol{, Rcg.-Bawl1. Amos. Verlag: \Vill1. Ernst
[I. Sohn il1 ßerhn ]917. Preis 2,40 dlt.

Aus den beachtenswerten Versuchen ergibt sich, daß
die erforderJiche Länge der Stoßiiberdecklmg nicht allein
vom Eisendurchmesser. sondern allch V01] der Druck
festigkeit des Betons abhängig ist. für die Praxis kann
gefolgert werdel!, "daß 11111" bei schwächeren Eisen (zum
Beispiel 10 m111 Durchmesser) durch übergreifen der mit
l undhaken versehenen Ei cJl eine Stoßverbindung erzielt
werden kann, welche einer Ausführung mit durchgehell
den Eisen gleichwertig ist, daß dagegen fÜr stärkere
Eisen (etwa 20 mm Durchmesser) bei Verwendung von
Beton Ger übJichen Mischungen eine Stoß verbindung der

fisCH selbst bei Benutzung einer großen überdcckungs
länge ein durchgehendes Eisen nicht zu ersetzen ver
mag."

lIandbuch der KUlIstwissenschaft. Begründet von Prof.
.Dr. Burger, fortgeführt von Prof. Dr. Brinkmann in
Karlsruhe. Mit rd. 6000 Abb. In Lieferung-en zu
] ,50 Ji. Akademische VerIagsgese1!schaft in Berlin
N cubabclsherg.

Lieferung 33. O. W u I f f . AitchristJichc und byzan
tinische Kunst, Hcft 12. - Das Heft bringt den Abschluß
des ersten Teiles dieses \Verkes von Prof. Dr. Wulff,
Kustos al11 Kaiscr-fricdrich-Museum und Privatdozent
an der UniveJsitat in Bcrlm. Der Rand "Byzantinische
Kunst" Jiegt hiermit fertig vor; 360 Seiten umfassend
und mit vielen Abbildungen und prachtvollen farbIgen
Bildern rekh geschmückt, gibt er einen trefflichen MaB
stab zur Beurteilung des V/.crkes und der Bedeutunj(
dieses nCllcsten lind gfOß angelcgtcn h:ul1stwisseHschaft
lichen Hvndbucl1cs.

Tarif- und Streikbewegungen.
Tariigemäße AI'beitsbedingungen gelten als an

gemessene Arbeitsbcdil1gul1gen im Sinne des HiUsdienst
gesetzes. Das "Kriegsamt", Amtliche Mitteilungen und
Nachrichten vorn ]9. ApI'i1 1917! enthält auf Seite 2
folgende Bemerkung-en:

S-chlichtul1gsal!sschiisse und freie Schlichtungs
steUen.

"Der Deutsche Arbeitgebe:rbund für das Baugewerbe
hat mit Rundschreiben vom ]0. 3. NI'. 44 17 sätntliche
Krie.>.;:sarntstel!en auf den bestehenden I eichstarifvertra)!;
fÜr elas Baugewerbe hingewiesen.

Hierzu wird bcmerkt:
Auf die Bedeutung der Tarifvertr l.g:s01xane und die

Notwendjgkeit, sie zu berÜcksichtigen, wenn die
Schlichtl1ngsausschitssc als Schlichtungsstel1en angerufen
werden, ist il11 "Kriegsamt" NI". Ei Seite 8 Abs. 3, Nr. 8
Seite 2 lind iu dem Aufsatze Nr. 9 Seite 7 eindringlich
al1fmerksam gemacht worden. Wenn der Schlichtungs
ausschuß nach   9 des HDG.. also Über die Erteilung des
Abkehrscheines. angerufen wird, so ist er ganz al!ein zu
ständig. NatÜrlich steht nichts im Wege, daß er sich
allch hier bei den Tariforganen Rat holt, namentlich
wenn die Angemessenhcit von Arbeitsbedingungen in
frage steht. Tarifgemäße Arbeitsbedingungen miissen
im Zweifelsfall als angemessen geHen. Ebenso werden
die SchlichtungsausschÜsse beim Abschluß von Ver
gleichen dafür sorgen miissen, daß bestehende Tarif
verträKc nicht verletzt werden. Auch allS diesem
Grunde empfiehlt es sich, lalls nicht Mitglieder des Aus
schusses tarifkundig sind, bei de11 zuständigen Tarif
organen vorher anzufragen. Zu einem nochmaligen
Er1aß zu dieser frage diirfte diesseitigen Erachtcns
keine Veranlassung bestehen.' g:ez.: Marquard."

Inhalt.
Die 18. liauptversamm1ung des Deutschen Arbeitgeberw

hundes für das Baugewerbe in Berlin. - Wer trägt die Ge
fahr fiir den Untergang unfertiger Bauten? - Verschiedenes.

Abbildungen.*'
Blatt 67-68. Architekt .fosef Riedl tu Murnau, Oberbayern :

Landhaus Kaufmann Lösch in Starnberg und Bau
liche Einzelhei'ten.

.  ach   1$ des Kunslschutzg setzes Ist eltJ Nachbauen nach den hIer ab
gebildetm Bauwer]te.'1 und wiedergegebenen PJiinen unzulässig.

ScluHHeiter: Areh. Prof. A. Juat t Breslau, und Bi!.uing. Prof. M. Preuß (z. ZL im Felde). - Verlaz Pau] Steinke, Bre;lau, Sandstr.lO.


